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§ 19 SchUG-BKV
Leistungsfeststellung

 SchUG-BKV - Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.08.2024

1. (1)Der Lehrer hat den Zeitpunkt, die Form, den Umfang und die Dauer von Leistungsfeststellungen nach den

Anforderungen des Lehrplanes, den Erfordernissen des Unterrichtsgegenstandes sowie dem Stand des

Unterrichtes festzulegen. Die Terminisierung von schriftlichen Leistungsfeststellungen hat durch die betreffenden

Lehrer in koordinierter Weise zu erfolgen; die Terminisierung von lehrplanmäßig vorgesehenen Schularbeiten ist

den Studierenden innerhalb der ersten drei Wochen eines Halbjahres bekanntzugeben.

2. (2)Eine Leistungsfeststellung ist insoweit nicht durchzuführen, als feststeht, daß der Studierende wegen einer

körperlichen Behinderung eine entsprechende Leistung nicht erbringen kann oder durch die

Leistungsfeststellung gesundheitlich gefährdet ist.
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